
 

 

Gehrdener Waldwichtel e.V.  
Satzung 

 
 
§ 1 Name und Sitz 
 
(1) Der Verein trägt den Namen Gehrdener Waldwichtel e.V. 
(2) Er hat seinen Sitz in Gehrden. 
(3) Er soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Hannover eingetragen werden. 
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Vereinszweck 
 
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung und der Jugendhilfe. 
(2) Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Errichtung und den Betrieb 
einer Tageseinrichtung für Kinder in Form eines Waldkindergartens in Gehrden. 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung 
(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder des Vereins dürfen keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins erhalten. 
(4) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung oder Aufhebung 
des Vereins keinen Anteil des Vereinsvermögens erhalten. 
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
(6) Das Amt des Vorstandes wird grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Ehrenamtlich 
tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen. Die Mitglieder 
des Vorstands können für ihren Arbeits- oder Zeitaufwand (pauschale) Vergütungen 
erhalten. Der Umfang der Vergütungen darf nicht unangemessen hoch sein. Maßstab der 
Angemessenheit ist die gemeinnützige Zielsetzung des Vereins.  
 
§ 4 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person werden, die den 
Zweck und die Arbeit des Vereins bejaht und unterstützt 
(2) Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand zu stellen, der 
über den Antrag entscheidet. Bei einer Ablehnung seiner Aufnahme hat der Bewerber das 
Recht, innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Mitteilung der Ablehnung an den 
Antragssteller, die nächste Mitgliederversammlung einzuberufen, die über das 
Aufnahmebegehren mit einfacher Mehrheit entscheidet.  
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod, bzw. bei juristischen 
Personen durch deren Auflösung. 
(4) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Quartalsende möglich. Er erfolgt durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen. 
(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat 
oder trotz Mahnung mit dem Beitrag für drei Monate im Rückstand bleibt, so kann es durch 
den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor 



 

 

Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. 
Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Mitteilung des 
Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung 
entscheidet. 
(6) Der Austritt oder der Ausschluss eines Mitgliedes berührt nicht dessen Verpflichtung 
zur Zahlung des laufenden Jahresbeitrages. 
 
§ 5 Beiträge 
 
Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der 
Mitgliederversammlung (vgl. § 8). Zur Festlegung der Beitragshöhe und –fälligkeit ist eine 
einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten 
Vereinsmitglieder erforderlich. 
 
§ 6 Organe 
 
Organe des Vereins sind: 
- der Vorstand 
- die Mitgliederversammlung 
 
§ 7 Der Vorstand 
 
(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 1 Jahr gewählt 
und besteht aus mindestens 3 Personen (1. und 2. Vorsitzende*r, Kassenwart*in) und 
maximal 5 Personen, die Mitglied im Verein sind, und ist geschäftsführender Vorstand im 
Sinne des § 26 BGB. Er ist in seiner Tätigkeit an die Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung gebunden. 
(2) Jedes Vorstandsmitglied kann den Verein alleine vertreten. Die Wiederwahl ist 
mehrmals zulässig. 
(3) Der Vorstand sowie auch jedes einzelne Vorstandsmitglied können mit einer 2/3 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder abberufen werden 
(4) Der Vorstand bleibt auch nach der Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt, 
das gleiche gilt für jedes einzelne Vorstandsmitglied. 
(5) Über die Anzahl der Mitglieder des Vorstandes beschließt die Mitgliederversammlung 
mit einer Mehrheit der anwesenden Stimmen. 
(6) Die Einzelheiten der Vorstandsarbeit regelt die Geschäftsordnung, die sich der 
Vorstand gibt. Sie ist nicht Teil der Satzung. 
(7) Der ehrenamtlich und unentgeltlich tätige Vorstand haftet dem Verein für einen in 
Wahrnehmung seiner Vorstandspflichten verursachten Schaden nur bei Vorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Das gilt auch für die Haftung gegenüber den 
Mitgliedern des Vereins. Der Anspruch des Vereins entfällt mit der Entlastung. Er bleibt 
jedoch bestehen, sofern der haftungsauslösende Tatbestand bei der Entlastung nicht 
bekannt oder Teil des Rechenschaftsberichtes war. 
(8) Ist der Vorstand einem anderen zum Ersatz eines in Wahrnehmung seiner 
Vorstandspflichten verursachten Schadens verpflichtet, so kann er vom Verein die 
Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Das gilt nicht, wenn der Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht wurde 
 
 
§ 8 Mitgliederversammlungen 
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen. 



 

 

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das 
Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung schriftlich von 1/3 der 
Vereinsmitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird. 
(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch die/den                 
1. Vorsitzende/n, bei deren/dessen Verhinderung durch die/den 2. Vorsitzende/n, unter 
Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen bei gleichzeitiger Bekanntgabe 
der Tagesordnung 
(4) Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten: 
- Wahl des Vorstandes 
- Entgegennahme des Geschäftsberichts des Vorstandes 
- Entlastung des Vorstandes 
- Beschlussfassung über Satzungsänderungen 
- Beschlussfassungen über die Auflösung des Vereins 
- Haushaltsplan des Vereins 
- An- und Verkauf sowie Belastungen von Grundstücken und Immobilien 
- Beteiligung an Gesellschaften 
- Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 
(5) Die ordnungsgemäß einberufende Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
(6) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Für eine 
Satzungsänderung ist eine 2/3 Mehrheit notwendig. 
(7) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die 
der Versammlungsleiter und der Protokollführer zu unterzeichnen haben. 
 
§ 9 Rechnungsprüfer 
 
(1) Die Mitgliederversammlung bestimmt für die Dauer der Amtsperiode 2 
Rechnungsprüfer*innen. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
(2) Die Rechnungsprüfer*innen dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes sein 
(3) Die Rechnungsprüfer*innen haben die Rechnungslegung des Vorstandes zu prüfen 
und der Mitgliederversammlung zu berichten. 
 
§ 10 Auflösung des Vereins und Vermögensbildung 
 
(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3⁄4 Mehrheit der in der 
Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach 
rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 
Bei Beschlussunfähigkeit ist innerhalb von 2 Wochen eine weitere Mitgliederversammlung 
einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenden Mitglieder beschlussfähig 
ist. Bei der Einberufung der zweiten Mitgliederversammlung ist auf diese Folge 
ausdrücklich hinzuweisen. 
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Kinderladen-Initiative Hannover e.V., die es ausschließlich 
und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
 
§ 11 Eingeschränkte Satzungsänderungen 
 
Satzungsänderungen, die das Registergericht oder das Finanzamt verlangt, können vom 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB beschlossen werden. 
 
 



 

 

 
Ort/Datum 
 
Gehrden, den 20.10.2019 
 
Geändert am 05.12.2019 

 
Zuletzt geändert am 13.03.2020 


